
Nichtregierungsorganisation und 
Umweltvereinigung mit Verbandsklage-
recht in Deutschland. Berät, unterstützt 
und führt eigene Mitmach-Aktivitäten 
durch. 
  

Unternehmerverband 
und Interessenvertreter für 
Landwirte, vertritt über 90 % der 
Betriebe, setzt sich für praxistaugliche 
Lösungen ein und zeigt Zielkonflikte auf

      Unabhängiges Gremium, zur 
Stärkung der Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Politik in Bezug 
    auf biologische Vielfalt und 
                    Ökosystemleistungen

     Betreibt Naturforschung und 
   vermittelt die Ergebnisse der 
Forschung durch Veröffentlichungen,        
  durch Lehre und durch ihre 
         Naturmuseen 

Internationale Non-Profit-Organisation 
für Umwelt-, Natur-, Klimaschutz 
und Frieden. Organisiert Kampagnen, 
schafft Aufmerksamkeit und liefert 
Informationen.

Internationale, branchenübergreifende 
Initiative aus kleinen, mittleren 
und großen Unternehmen, vertritt 
progressive Geschäftsideen

UN 
BIODIVERSITÄTS-
KONFERENZ 
Abstimmungen der Mitgliedstaaten 
zum Übereinkommen über 
die biologische Vielfalt (CBD)

EUROPÄISCHE UNION 
(EU-KOMMISSION UND 
EU-PARLAMENT)
Verabschiedung von Zielen für die EU 

DEUTSCHER BUNDESTAG 
UND DEUTSCHE 
BUNDESREGIERUNG 
(FÜR DEUTSCHLAND)
Verabschiedung von Zielen und Maßnahmen 
für Deutschland im Bezug auf internationale 
und europäische Ziele und Abkommen

LANDESPARLAMENTE 
UND LANDESREGIERUNG
Verabschiedung von Zielen und 
Maßnahmen für das Bundesland im 
Bezug auf nationale Vorgaben

KOMMUNEN
Durchführung und Koordinierung 
eigener Projekte 

Interessensvertretungen 
nehmen eine zentrale Funktion 
in einer Demokratie ein. Durch sie 
werden soziale Anliegen, Umwelt-
schutz oder Wirtschaftsinteressen 
in die Politik eingebracht.

Politik wird nicht „von 
denen da oben“ gemacht. 
Als Bürger*innen können wir 
uns auf vielen Ebenen und durch 
verschiedenste Organisationen 
einbringen!

Hier wird nur das Grundprinzip gezeigt mit einzelnen Beispielen.

LOS GEHT’S!

DAS GILT NUR 
FÜR DEUTSCHLAND. 
IN ANDEREN LÄNDERN 
SIEHT DAS ANDERS AUS.

UMWELT-
ORGANISATIONEN 

HABEN DIE GESCHEHNISSE 
IM BLICK

§
PUH, 

GAR NICHT SO
EINFACH...

    NATURSCHUTZ IST    
LÄNDERSACHE

    HIER GIBT ES
RÜCKMELDUNG WIE
      ES LÄUFT

HIER IST KONSENS
    GEFRAGT. 
EINE MEHRHEITS-
  ENTSCHEIDUNG
   REICHT NICHT.

    JETZT MUSS DER 
 KONSENS IN GESETZE 
FORMULIERT WERDEN.

„MEHR SCHUTZ FÜR 
DIE NATUR“

„W
IR 

BR
AUC

HEN
 WENIGER BÜROKRATIE!“

HIER WERDEN 
WISSENSCHAFTLICHE 

FAKTEN GESAMMELT, 
BEWERTET UND 
VERMITTELT

DIE WISSENSCHAFT REDET MIT!

„DAS R
EICH

T N
ICHT

!“ 

GIBT ES AUSREICHENDE 
VORGABEN FÜR DIE NACHHALTIGE 

NUTZUNG VON RESSOURCEN? 

KUNMING-MONTREAL GLOBAL 
DIVERSITY FRAMEWORK (GBF)
●	 völkerrechtlicher Vertrag
●	 umfasst vier zentrale Ziele und 
	 23 Unterziele, zu denen sich die 
	 Vertragsstaaten bis 2050 
	 verpflichtet haben
●	 Ein echter Fortschritt!

EU-BIODIVERSITÄTSSTRATEGIE 2030
●	 Strategie zum Schutz von Natur 
	 und Ökosystemen in der EU
●	 enthält Verpflichtungen und Maßnahmen 	
	 der EU-Mitgliedsstaaten wie z.B. 
	 verringerter Pestizideinsatz in der 
	 Landwirtschaft

NATIONALE BIODIVERSITÄTS-
STRATEGIE 2030
●	 Naturschutzstrategie der Bundesregierung 			 
	 zur Umsetzung internationaler Vereinbarungen 		
	 zum Schutz der Biodiversität in Deutschland
●	 fokussiert auf Meeresschutz, Schutzgebiete 
	 und die Wiederherstellung von Ökosystemen 

HESSISCHE 
BIODIVERSITÄTSSTRATEGIE
●	 hessenspezifische Ziele mit 
	 Maßnahmen für alle Ressorts
●	 die Maßnahmen umfassen u.a. 
	 Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
	 und Gewässer, auch ein Monitoring 
	 erfolgt 

KOMMUNALE 
BIODIVERSITÄTSSTRATEGIEN
●	 Initiierung und Umsetzung 
	 praktischer Maßnahmen vor Ort
●	 zum Beispiel ökologisches Grünflächen-
	 management, Erhaltung von Alt- und 
	 Biotopbäumen oder Bildungsangebote
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